
                           
 

 

 

 

 

                    

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Öffnungszeiten Bürgerbüro/ 
Standesamt: 
Montag:   8.30 – 12.00 Uhr 
Dienstag: 16.00 – 18.30 Uhr 
Mittwoch:          geschlossen 
Donnerstag:   8.30 – 12.00 Uhr 
    und   15.00 – 17.00 Uhr 
Freitag:          geschlossen

Sprechzeiten der  
Bürgermeisterin: 
Bürgermeisterin Edele steht mon-
tags bis donnerstags nach vorhe-
riger Terminvereinbarung zur Ver-
fügung. Sie ist ebenfalls unter der 
Telefonnummer des Bürgerbüros 
07427/2516 zu erreichen. Gerne 
können Sie Ihr Anliegen/ Terminan-
frage auch per E-Mail an  
buergermeisterin@weilen-udr.de 
senden. 

Anzeigen-Annahmeschluss für 
das Amtsblatt: 
jeweils montags, 12.00 Uhr 
 

E-Mail-Adresse: 
amtsblatt@weilen-udr.de 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Gemeinde Weilen u.d.R.           Zollernalbkreis 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl –, der Wahl des Gemeinderats 
und der Wahl des Kreistags am  
9. Juni 2024 
 

1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleichzeitig 
finden in der Gemeinde Weilen unter den Rinnen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats, Wahl des Kreistags – statt. 

 

2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 

3. Die Gemeinde bildet nur einen Wahlbezirk. Der Wahlraum wird eingerichtet in Weilen u.d.R., Angelstraße 1 (Begegnungsstätte des 
Dorfgemeinschaftshauses). 

 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl um 18.00 Uhr in Weilen u.d.R., Dorfgemein-
schaftshaus, Bürgersaal, Angelstraße 1 zusammen. 

 

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Identitätsaus-

weis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 
 

5. Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl –  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments   

Stimmzettel-Farbe: weißlich 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe im Wahlraum wird bei der Europa-
wahl kein Stimmzettelumschlag verwendet. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
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6. Kommunalwahlen  
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen Stimmzettelumschlä-
gen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind  8 Mitglieder. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Gemeinderats 
 

Stimmzettel-Farbe: eosin-rot 

6.2 Wahl des Kreistags 
Zu wählen sind im Wahlkreis 

VI Geislingen  6 Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Kreistags 
 

Stimmzettel-Farbe: grün 
 

Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Europawahl) sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen abzugeben, die von 
gleicher Farbe wie die zugehörigen Stimmzettel sind. 

 

Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den Wahlberechtigten spätestens am 8. Juni 2024 zugesandt. 

Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. 
 

6.3 Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags hat der Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder des Gemeinderats 
und des Kreistags im Wahlkreis zu wählen sind (vergleiche Ziff. 6.1 – 6.2). 
 

Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel angegeben. 
 

6.4 Es findet Mehrheitswahl statt bei der 
 

– Wahl des Gemeinderats 
 

Hierbei kann jede wählbare Person gewählt werden. 
Falls es für die jeweilige Wahl Stimmzettel mit vorgedruckten Bewerbern gibt, ist der Wähler nicht an die Bewerber gebunden, 
deren Namen im Stimmzettel vorgedruckt sind. 
Der Wähler kann jedem Bewerber oder einer anderen wählbaren Person jeweils nur eine Stimme geben. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, 
 auf einem Stimmzettel mit vorgedruckten Namen durch ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintragung des 

Namens oder auf sonst eindeutige Weise 

ausdrücklich als gewählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch den Stimmzettel mit vorgedruckten Namen ohne jede Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet 
abgeben. In diesem Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer Stimme gewählt; jedoch 
nur so viele Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie Mitglieder jeweils zu wählen sind. 
 

6.5 Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbe-
halte auf dem Stimmzettel oder sonst im Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags haben die 
Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge. 

6.6  Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die entsprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden.  

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

7. Wahlscheine 

Europawahl 
Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt - Wahlamt - einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. 

Kommunalwahlen  
Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 
haben, können an der Wahl 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag beim Bürgermeisteramt – Wahlamt -neben dem Wahl-
schein auch die weiteren Briefwahlunterlagen.  
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Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Europawahl – rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den jeweils dazugehörigen 
Stimmzetteln (in verschlossenen Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig den jeweils auf 
den Wahlbriefumschlägen angegebenen Stellen übersenden, dass sie dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Briefwahlunterlagen beim 
Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies auch für Wahlbe-
rechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahl-
gesetzes; § 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahl-
gesetzes, § 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

Weilen u.d.R, den 23.05.2024 
Bürgermeisteramt 
Silke Edele 
Bürgermeisterin 
 

 

Verkürzte Öffnungszeit des Bürgerbüros am  
Donnerstagvormittag, 23.05.2024  
Wegen einer Online-Schulung am Donnerstagvormit-
tag ist das Bürgerbüro an diesem Tag nur von 08.30 
bis 11.00 Uhr geöffnet.  
Die Öffnungszeit am Nachmittag bleibt bestehen.  
 

Wir bitten um Beachtung. 

 

Hinweise zu den Europa- und Kommunalwahlen am 
09. Juni 2024 
Am 09. Juni 2024 finden die Europawahlen sowie 
gleichzeitig die Kommunalwahlen in Baden-Württem-
berg statt.  
a) Europawahl 
Die Stimmzettel für die Europawahl werden erst im 
Wahllokal ausgehändigt. Es kandidieren 34 Parteien 
und Wählervereinigungen. Jeder Wähler hat eine 
Stimme.  
b) Gemeinderatswahl 
Für die Wahl des Gemeinderates gibt es einen Stimm-
zettel mit insgesamt 8 Bewerbern. Jeder Wähler hat ins-
gesamt 8 Stimmen. Da ein Wahlvorschlag vorliegt, gilt 
die Mehrheitswahl. Dies bedeutet, dass Sie außer den 
Bewerbern/Bewerberinnen, die im Stimmzettel aufge-
führt sind, auch anderen wählbaren Personen eine 
Stimme geben können und einem Bewerber/einer Be-
werberin oder einer anderen wählbaren Person jeweils 
nur eine Stimme geben können. Die Stimmzettel so-
wie ein Merkblatt für die Wahl des Gemeinderates wer-
den den Wählern vorab zugestellt, Briefwähler die ihren 
Wahlschein vor dem Vorabversand der Stimmzettel be-
antragt haben, erhalten ihre Stimmzettel nur mit den 
Briefwahlunterlagen.  
c) Kreistagswahl 
Für die Kreistagswahl gibt es 7 Stimmzettel. Jeder 
Wähler hat insgesamt 6 Stimmen. Einem Bewerber 
können bis zu 3 Stimmen gegeben werden. Es können 

nur diejenigen Bewerber gewählt werden, die auf einem 
Stimmzettel vorgedruckt sind. Es können auch Bewer-
ber von verschiedenen Wahlvorschlägen gewählt wer-
den. Die Wähler erhalten die Stimmzettel für die Wahl 
des Kreistages mit einem Merkblatt vorab zugestellt. 
 

Briefwahl – wichtige Hinweise: 
Wer am Wahltag verhindert ist oder nicht persönlich in 
das Wahllokal kommen kann, hat die Möglichkeit, noch 
bis Freitag, 07. Juni 2024, 18:00 Uhr einen Wahlschein 
mit Briefwahlunterlagen zu beantragen.  
Bitte beachten Sie, dass die Briefwahl für die Europa-
wahl und die Briefwahl für die Kommunalwahl in geson-
derten Umschlägen zu versenden bzw. beim Rathaus 
Weilen u.d.R. -Wahlamt -, Angelstraße 1, 72367 Weilen 
u.d.R. in den Briefkasten einzuwerfen sind. Die Brief-
wahl für die Europawahl muss in dem beigelegten roten 
Wahlbriefumschlag erfolgen, die Briefwahl für die Kom-
munalwahl im gelben Wahlbriefumschlag.  
Der jeweilige Wahlbrief muss folgende Unterlagen ent-
halten:  
 Wahlschein 
 Stimmzettel im (jeweiligen) Stimmzettelumschlag 
 

Ist Ihr Ausweis/Pass noch gültig? 
Personalausweise bzw. Reisepässe werden nicht 
verlängert. Die Ausstellung dauert derzeit mindes-
tens 3-4 Wochen. Bitte beantragen Sie deshalb 
rechtzeitig Ihre neuen Ausweise/Pässe.  
Weitere Infos erhalten Sie beim Bürgerbüro Weilen 
u.d.R. (Tel. 2516). 

 

Ausweisdokumente für Kinder  
Seit dem 01.01.2024 gibt es für Kinder keine Kinderrei-
sepässe mehr. Es besteht nun die Möglichkeit, entwe-
der einen Personalausweis oder einen Reisepass für 
Kinder zu beantragen. Diese Dokumente sind 6 Jahre 
gültig. Die Kosten belaufen sich für den  
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Personalausweis auf 22,80 € und für den Reisepass auf 
37,50 €. Bei Erstantrag ist die Vorlage einer Geburtsur-
kunde des Kindes notwendig. Sollte ein vorheriges 
Pass-/ oder Ausweisdokument vorhanden sein, so kann 
dieses zur Beantragung des neuen Dokuments vorge-
legt werden. Weiterhin wird die Zustimmung beider ge-
setzlichen Vertreter benötigt sowie ein biometrisches 
Lichtbild. Das Kind muss bei der Antragstellung zuge-
gen sein. Wir bitten um Beachtung der Bearbeitungszeit 
der Bundesdruckerei von mindestens 3-4 Wochen.  
Die alten Kinderreisepässe bleiben bis zu ihrem Ablauf 
gültig.  
Rechtsverbindliche Auskünfte zu den Einreisebestim-
mungen kann grundsätzlich nur die jeweilige Vertretung 
des Reiselandes in Deutschland erteilen. Erste Infor-
mationen hierzu sowie die Adresse und Telefonnum-
mer der jeweiligen Auslandsvertretung finden Sie im In-
ternet auf der Homepage des Auswärtigen Amtes 
(www.auswaertiges-amt.de). 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Montag - Freitag:  19 – 8 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag:    8 – 8 Uhr  
 

Einheitliche kostenfreie Rufnummer für den 
Ärztlichen Bereitschafsdienst: 116 117   
 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den 
Krankenhäusern Albstadt und Balingen sind an Wochen-
enden und Feiertagen von 08.00 Uhr – 22.00 Uhr.  
 

Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dort-
hin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus 
Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über die 
116117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zu 
Hause aufsucht. 
 

Notruf (Feuerwehr/Notarzt/Notfall): 112 
Krankentransport: 19 222 
Notdienst Augenarzt: 116 117 
Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt: 116 117 
Notdienst Kinderarzt: 116 117 
Notdienst Gyn./Geburtshilfe: 07433/9092-0 
Zahnärztlicher Notdienst: 0761/120 120 00 
Giftnotrufzentrale Freiburg:  0761/19240  
Stadtapotheke Schömberg 07427/94750 
 
 

 

 

Das Landratsamt Zollernalbkreis informiert: 
 

 
 

 
  



5  Nr. 21 vom 23.05.2024 
 

Schulnachrichten 
 

Sensationeller Erfolg des Schulzentrums Schömberg 
bei Jugend trainiert für Olympia – Turnen 
Gleich zwei Schulmannschaften des Schulzentrums 
Schömberg qualifizierten sich für das Finale des Rhein-
Main-Donau-Schulcups in Würzburg/ Veitshöchheim. So-
wohl die Jungen als auch die Mädchen wurden nach vier 
Siegen in Folge Süddeutscher Meister. 

 

Der erste Wettkampf fand auf Kreisebene statt, danach 
ging es um den Sieg im Regierungsbezirk und damit um 
die Qualifikation für das Landesfinale, das in diesem Jahr 
in Überlingen ausgetragen wurde. 
In Überlingen überzeugten die Turnerinnen und Turner mit 
den beiden ersten Plätzen und dem Landesmeistertitel. 
Beim Rhein-Main-Donau-Schulcup der Länder Bayern, 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wurde das Land 
Baden-Württemberg in beiden Wettkämpfen durch das 
Schulzentrum Schömberg vertreten. 
Der Doppelsieg in Würzburg/ Veitshöchheim ist der größte 
Erfolg des Schulzentrums bei der Teilnahme an Jugend 
trainiert für Olympia im Geräteturnen. 
Am Sonntag, den 05. Mai 2024, fuhren die Jugendlichen 
als Ländervertreterinnen und Ländervertreter mit dem Bus 
nach Würzburg. Nach dem Einchecken in der Jugendher-
berge in Würzburg hatten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Zeit zur freien Verfügung. 
Am späten Nachmittag wurden alle Athletinnen und Athle-
ten der qualifizierten Schwimm- und Turnmannschaften 
der Länder Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg zu einer Schifffahrt auf dem Main eingeladen. Insge-
samt nahmen etwa 250 Schülerinnen und Schüler sowie 
Betreuer bei herrlichem Wetter teil. 
Am Montagmorgen begannen nach dem Frühstück die 
Wettkämpfe. Die Wettkämpfe im Geräteturnen fanden in 
der Sporthalle in Veitshöchheim statt. Die Jungen Leon 
Egner, Colin Hoch, Lean Koch, Erik Pfaff, Noah Schmidt, 
Lian und Serafin Zweigart vertraten das Schulzentrum 
Schömberg. Sie starteten ihren Wettkampf am Reck. Da-
nach folgten die Geräte Boden, Sprung und Barren. Nach 
einer guten Mannschaftsleistung warteten die Jungs ge-
spannt auf die Siegerehrung, denn auch die Siegermann-
schaft aus Rheinland-Pfalz zeigte eine gute Mannschafts-
leistung. Die Mannschaft aus Bayern musste krankheits-
bedingt absagen. 
Die Mädchenmannschaft, die beim Landesfinale eine sehr 
gute Leistung gezeigt hatte, freute sich sehr über die Qua-
lifikation und die erstmalige Teilnahme am Rhein-Main-
Donau-Schulcup. Melina Geiss, Fabienne Ott, Hanna Po-
lich, Jule Ritter, Stefanie Sauter, Klara Schmolze und 
Martha Schwebius reisten nach Würzburg.

Die Schömbergerinnen starteten mit einer tollen Leistung 
am Boden in den Wettkampf. Auch am Stufenbarren und 
beim Reckturnen waren sie und ihre Betreuerinnen zufrie-
den, bevor es zum letzten Gerät, dem Schwebebalken, 
ging. Auch das letzte Gerät turnten die Mädchen mit Bra-
vour. 
In der Pause gab es Mittagessen und danach war die Sie-
gerehrung der teilnehmenden Ländermannschaften. Nach 
dem gemeinsamen Einmarsch aller Schwimm- und Turn-
mannschaften warteten die Schömberger Schülerinnen 
und Schüler gespannt auf die Bekanntgabe der Ergeb-
nisse. 
Nachdem bei den Mädchen die Schönstätter Marien-
schule mit 179,45 Punkten aus Rheinland-Pfalz und die 
Mittelschule Hauzenberg-Thyrnau mit 204,15 Punkten aus 
Bayern als Dritt- und Zweitplatzierte aufgerufen wurden, 
freuten sich die Schömberger Mädchen mit 223,83 Punk-
ten über den Gewinn des Rhein-Main-Donau-Schulcups 
und den Titel des Süddeutschen Meisters. 
Die beste turnerische Leistung des Wettkampfes zeigte 
Stefanie Sauter mit 60,2 Punkten, gefolgt von Fabienne 
Ott auf Platz 2 mit 56,45 Punkten, Platz 4 ging punktgleich 
an das Schulzentrum Schömberg (Melina Geiss und Klara 
Schmolze) mit 53,6 Punkten. Ein tolles Ergebnis für die 
erste Teilnahme. 
Auch die als Titelverteidiger angereisten Jungs des Schul-
zentrums Schömberg staunten nicht schlecht, als sie auf-
grund verletzungsbedingter personeller Umstellungen als 
Siegerteam aufgerufen wurden. 
Die Jungen erreichten stolze 216,10 Punkte, den zweiten 
Platz belegte die Paul-Gillette-Realschule aus Edenkoben 
in Rheinland-Pfalz mit 209,90 Punkten. Erik Pfaff zeigte 
mit 58,75 Punkten die beste turnerische Leistung des 
Wettkampfes, gefolgt von Serafin Zweigart mit 56,95 
Punkten. Die geschlossene Mannschaftsleistung brachte 
den Jungen den Sieg und die Goldmedaille.  
Über die Einladung der Landesbeauftragten Gabriella 
Notaro zur Ehrung der Siegermannschaften des Bundes-
wettbewerbs sowie des Rhein-Main-Donau Schulcups im 
Herbst 2024 im Europapark Rust freuen sich die Turnerin-
nen und Turner und sind sehr stolz, zu den besten Schul-
mannschaften Süddeutschlands zu gehören und die Stadt 
sowie das Schulzentrum Schömberg präsentieren zu dür-
fen. 
Mit diesem großartigen Erfolg kehrten die Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Lehrerinnen Janine Sauter und An-
nette Baier-Sauter am Montagabend nach Schömberg zu-
rück und freuten sich über die beiden Siege, die das Schul-
zentrum Schömberg bei diesem Wettbewerb erringen 
konnte. Ein herzlicher Empfang der Eltern an der Schule 
rundete den Wettkampftag ab. 
 

Sonstiges 
 

 

DRK-Seniorensport 
Dienstag 15.00 - 16.00 Uhr 

Gemeindehalle Weilen u.d.R. 
Kontakt: Annette Kiene – 07427/8750 
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Alena Weinmann | Target Sprint Weltcup in Auer, Ita-
lien  
17-19.05.2024 

 
Am vergangenen Wochenende war Alena Weinmann mit 
der Deutschen Nationalmannschaft beim Target Sprint 
Weltcup in Auer. Der Samstag startete mit einem Vorlauf. 
Die Athleten aus ihrer Altersklasse kämpften um die 8 Fi-
nalplätze. Alena gewann dank guter Laufleistung den Vor-
lauf und ging somit als Hauptfavorit in das Finale. Auf 
Stand 1 musste sich Alena also nochmal im Finale bewei-
sen. Leider waren ihre Nerven beim letzten Schießen mit 
ihr durchgegangen. Trotzdem konnte sie dank einer her-
vorragenden Laufleistung noch den 4. Platz ins Ziel retten. 
Dennoch musste sie das Rennen schnell abhaken, denn 
am Sonntag stand die Single Mix Staffel auf dem Pro-
gramm. Zusammen mit ihrem Partner Lukas Bürki muss-
ten sie 2 Wertungsläufe absolvieren, bei denen die Zeiten 
addiert werden und somit der Gesamtsieger ermittelt wird. 
Mit 2 Siegen hatten sie somit die schnellste Gesamtzeit 
und können sich nun Weltcupsieger in der Single Mix 
Staffel nennen. Trotz ein paar unsauberen Schießeinhei-
ten konnte sich Alena auf ihre gewohnt starke Laufleistung 
verlassen und das Wochenende weitgehend optimistisch 
abschließen. 
 
SV Schörzingen e.V. 
Alle Interessierten können die aktuellen Mitteilungen des 
SV Schörzingen e.V. auf der Homepage des Vereins ein-
sehen unter www.sv-schoerzingen.de 
 
Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen informiert: 
Hochschulinfotag am Campus Albstadt der Hoch-
schule 
Albstadt/Sigmaringen. Die Hochschule Albstadt-Sigma-
ringen lädt alle Schülerinnen, Schüler und anderen Stu-
dieninteressierten zu einem Hochschulinfotag am Campus 
Albstadt ein. Am Samstag, 15. Juni, stellen die Fakultäten 
Engineering und Informatik von 10 bis 15 Uhr ihr Studien-
angebot vor und informieren über Studienmodelle wie bei-
spielsweise das duale Kombistudium, das Orientierungs-
semester oder ein Studium in individueller Teilzeit. 
An zwei zentralen Infopoints können alle Interessierten 
den ganzen Tag über mit Studierenden, Professorinnen 
und Professoren sowie Mitarbeitenden der Hochschule ins 
Gespräch kommen. Die Infopoints befinden sich im Foyer 
des Hauptgebäudes, Jakobstraße 1, sowie im Foyer des 
Haux-Gebäudes, Poststraße 6 in Albstadt. Um 10 Uhr fin-
det im Haux-Gebäude die zentrale Begrüßung statt, und 
um 10.30 Uhr und um 14 Uhr stehen dort in Raum 018 
Fachvorträge auf dem Programm. Jeweils zur 

vollen Stunde starten um 11, 12 und 13 Uhr Führungen 
durch die Gebäude und verschiedenen Labore der Hoch-
schule, in denen teilweise auch (Mitmach-) Aktionen statt-
finden. 
Alle Studieninteressierten sind zu diesem kostenlosen 
Hochschulinfotag eingeladen, auch Eltern sind willkom-
men.  
Weitere Informationen zum Programm in Kürze hier: hs-
albsig.de/hit24 
 
 

Anzeigen 
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Kirchliche Nachrichten 
 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Nikolaus 

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen 
Tel: 07427/7325 

     E-Mail: stafra.ratshausen@drs.de 
Pfarramtssekretärin Angelika Eppler 

      Öffnungszeiten: Di - Do von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 

             

   Im Trauerfall wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 0174 30 83 398 oder das Pfarrbüro Tel. 7325. 
            
 

 

Gottesdienstzeiten        
 

Sonntag, 26.05.2024 – Dreifaltigkeitssonntag 
10.30 Uhr Heilige Messe 
Kollekte für den 103. Katholikentag  
Donnerstag, 30.05.2024 – Fronleichnam, Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
8.30 Uhr Heilige Messe, anschließend Prozession 
Samstag, 01.06.2024 –Vorabend zum 9. Sonntag im Jahreskreis 
19.00 Uhr Heilige Messe  
Kollekte Silbersonntag 
 
Blumenteppich  
Die Blumenteppich-Fraun und Kinder treffen sich am Mittwoch, 29.05.24 um 17 Uhr  
im Begegnungshaus zum Zupfeln und Legen. 
Gerne nehmen wir Blumenspenden wie Pfingstrosen, Rosen, Schneebällchen, Goldregen, 
Buchsbaum, Tannengrün und Wiesenblumen wie Margariten, Sauerampfer, Hosenköpfe, 
Klee u.v.m. entgegen. Bitte bringen Sie diese dann am 29.05.24 vorbei oder Sie melden 
sich bei Tina Müller. Herzliches Vergelt’s Gott. 
 
 
 

Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal 
 

 
Samstag,25.05. 

 
Vorabend zum Dreifaltigkeitssonntag 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Dautmergen 

Sonntag,26.05. Dreifaltigkeitssonntag 

09:00 Uhr Hl. Messe in Dotternhausen, Schörzingen und Ratshausen 

10:30 Uhr Hl. Messe in Hausen und Weilen 

10:30 Uhr Hl. Messe auf dem Palmbühl  

17:00 Uhr Maiandacht in Dormettingen 

Donnerstag,30.05. Fronleichnam 

08:00 Uhr Wortgottesfeier in Schömberg (Diakon) 

08:30 Uhr Wortgottesfeier in Zimmern (Diakon) 

08:30 Uhr Hl. Messe in Schörzingen, Dormettingen und Weilen 

09:30 Uhr Hl. Messe in Dotternhausen 

10:30 Uhr Hl. Messe in Ratshausen 
 
 

Palmbühlkirche Schömberg   Wallfahrt 2024 
Sekretariat: Pfarramt Tel. 07427/2509  
pfarramt.schoemberg@drs.de / www.stadtkirche-schoemberg.de 
 
Wallfahrtsseelsorge: Michael Holl, Tel. 0174 1057563  
m.holl@drs.de / www.wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de 
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GOTTESDIENSTE 
Sonn – Feiertage 10:30 Uhr Hl. Messe 
Werktags              09:00 Uhr am Montag, Donnerstag und Freitag  
 
Veranstaltungen auf dem Palmbühl 
 

Familienpilgern auf dem Martinusweg 
Am Samstag, den 8. Juni, sind Familien eingeladen, ein Stück des Martinusweges gemeinsam zu gehen. Start ist um 
13 Uhr bei der Wallfahrtskirche. Ziel ist die Kirche in Dormettingen, dort gibt es eine Kirchenführung und ein gemein-
sames Picknick. Bitte Vesper mitbringen, Getränke werden gestellt. Danach geht es entweder zu Fuß zurück zum 
Palmbühl (ca 11 km Gesamt-Wegstrecke) oder die Rückfahrt erfolgt mit PKWs. 
Anmeldung bis 5.6.24 erforderlich bei Michael Holl, mholl@drs.de Tel. 0174 1057563 
 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg 
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 Balingen-Erzingen 
Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de 
Internet: eseki.de / Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und 
13:30 Uhr bis 16:45 Uhr 

 

Sonntag, 26. Mai 2024  
09:00 Uhr (!) Erzingen: Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger 
10.15 Uhr Täbingen: Gottesdienst mit Taufe, Pfarrer Stefan Kröger 
Montag, 27. Mai 2024 
14.30 Uhr Frauenkreis im Ev. Gemeindezentrum in Schömberg. Infos bei Karin Eha,  

Tel. 07427 466321 
Hinweise:  
In den Pfingstferien treffen sich die Gruppen und Kreise nach Absprache! 

Pfarrer Stefan Kröger hat Urlaub vom 27. Mai bis 31. Mai. Die Vertretung übernimmt Martin Brändl, Tel. 07433 930210 

Evangelisches Gemeindezentrum Schömberg 
Die Nutzung des Gemeindezentrums ist mit Einschränkungen für kleine Gruppen weiterhin möglich (Teilabbau 
der Sanitäranlagen). Die EINS-Gottesdienste feiern wir jedoch seit April in der St.-Georgs-Kirche in Erzingen 
 

Erweiterung des Gemeindezentrums in Schömberg 
Unsere Sammlungen von Schuhen, Druckerpatronen und Tonerkartuschen laufen weiterhin. Der Erlös kommt der Er-
weiterung des Gemeindezentrums zugute.  
Mit unsrer Schuhsammlung haben wir bisher einen Erlös von 1013,63 € erzielt, 2.576 Menschen zu guten Schuhen 
verholfen und 21.641 kg CO2 eingespart und mit der Druckerpatronensammlung haben wir 465,64 € bekommen und 
einen guten Beitrag zum Umweltschutz geleistet durch die fachgerechte Entsorgung und Wieder-Befüllung der Kartu-
schen. 
Deshalb geben Sie uns bitte weiterhin Ihre gebrauchten Schuhe und die leeren Druckerpatronen mit Druckkopf sowie 
die Tonerkartuschen der Laserdrucker. 
Abgabestellen sind: Das Gemeindezentrum in Schömberg, der Kindergarten in Dormettingen oder direkt bei Familie 
Schleicher in Dormettingen, Dautmerger Str. 24. 
 

Gottesdienste im Livestream 
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamtkirchengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, 
entweder auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de  bzw. unserem YouTube-Kanal oder auf dem 
Kanal der Kirchengemeinde Endingen.  
 

Gottesdiensttelefon 
Wir haben das „Gottesdiensttelefon“ unter der Nummer „074332101617“ wieder aktiviert! 
Es bestand Bedarf für einen zusätzlichen „Übertragungsweg“ neben unserem Livestreaming.  
 

Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 
„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33. 
 
 


